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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Frank Schäffler, Martin Zeil, Birgit Homburger, Dr. Hermann Otto
Solms, Carl-Ludwig Thiele, Dr. Volker Wissing, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks,
Christian Ahrendt, Daniel Bahr (Münster), Rainer Brüderle, Ernst Burgbacher, Jörg
van Essen, Ulrike Flach, Otto Fricke, Paul K. Friedhoff, Horst Friedrich (Bayreuth),
Dr. Edmund Peter Geisen, Miriam Gruß, Joachim Günther (Plauen), Dr. Christel
Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Elke Hoff, Dr. Werner Hoyer, Michael
Kauch, Dr. Heinrich L. Kolb, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz Lanfermann,
Sibylle Laurischk, Harald Leibrecht, Michael Link (Heilbronn), Horst Meierhofer,
Patrick Meinhardt, Jan Mücke, Burkhardt Müller-Sönksen, Dirk Niebel,
Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Cornelia Pieper, Gisela Piltz, Jörg Rohde,
Marina Schuster, Dr. Max Stadler, Florian Toncar, Dr. Claudia Winterstein,
Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Dr. Guido Westerwelle und der Fraktion der FDP

Bürokratieabbau bei der Regulierung börsennotierter Unternehmen

Die Bundesregierung hat „bessere Rechtsetzung“ und „Bürokratieabbau“ zu
einem Schwerpunkt ihres politischen Programms erklärt. Die Erfahrung zeigt,
dass auch viele gut gemeinte Regeln exzessive bürokratische Folgen haben kön-
nen. Dies gilt auch für die spezifischen Regulierungen für börsennotierte Unter-
nehmen, die von aktiengesetzlichen Sonderregeln bis hin zu Auflagen an die
Unternehmens- respektive Kapitalmarktkommunikation reichen.

Eine Reihe von Kapitalmarktexperten spricht angesichts der gewachsenen
Regulierungsintensität mittlerweile offen von „Überregulierungen am Kapital-
markt“, die die Attraktivität der Börsennotiz im Verhältnis zu anderen Formen
der Kapitalaufnahme herabsetze. Damit würde genau das Gegenteil dessen er-
reicht, was mit den vielfältigen Schutzvorschriften ursprünglich bezweckt wur-
de. Anleger besäßen weniger Möglichkeiten, in börsennotierte Aktien zu inves-
tieren, weil Unternehmen regulierungsbedingt Finanzierungsformen außerhalb
der Börse bevorzugten.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Unternimmt die Bundesregierung derzeit konkrete Schritte, systematisch
Möglichkeiten des Abbaus von Bürokratie und der Reduktion von Ineffizien-
zen bei den spezifischen Regulierungen börsennotierter Unternehmen zu prü-
fen?

2. Wenn ja, wann ist hier mit Ergebnissen beziehungsweise Empfehlungen zu
rechnen?
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3. Kann die Bundesregierung beziffern, welchen administrativen Mehrauf-
wand jeweils die Erweiterung der Ad-hoc-Meldepflichten (§ 15 des WpHG
– Wertpapierhandelsgesetz) sowie der Directors’ Dealings-Meldungen
(§ 15a WpHG) und die Einführung von Insiderverzeichnissen (§ 15b
WpHG) bei börsennotierten Unternehmen verursacht hat?

4. Wie schätzt die Bundesregierung den Nutzen dieses Maßnahmenpaketes für
den Kapitalmarkt nach den ersten Erfahrungen ein?

5. Lässt sich diese Einschätzung empirisch fundieren?

6. In wie vielen Fällen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– BaFin zur Überprüfung von Verdachtsfällen des Insiderhandels seit In-
krafttreten des Anlegerschutzverbesserungsgesetzes auf Insiderverzeichnis-
se zurückgegriffen?

7. Wie viele Verfahren wurden aufgrund des Hinzuziehens der Insiderver-
zeichnisse eröffnet?

8. Wie viele dieser Verfahren hätten ohne Insiderverzeichnis

a) gar nicht oder

b) nur mit Verzögerung eröffnet werden können?

9. Welchen zusätzlichen Aufwand hat die Einführung des jährlichen Doku-
mentes nach § 10 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) für die börsen-
notierten Unternehmen verursacht?

10. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, inwieweit das jährliche
Dokument bei Anlageentscheidungen von professionellen und privaten An-
legern genutzt wird?

11. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass mit der Umsetzung der
Transparenzrichtlinie in deutsches Recht die Verpflichtung zur Veröffent-
lichung eines so genannten jährlichen Dokumentes (§ 10 WpPG) obsolet
geworden ist, da nunmehr eine europaweite Speicherung von Kapitalmarkt-
pflichtinformationen besteht?

12. Wenn ja, plant die Bundesregierung, auf europäischer Ebene Schritte zur
Änderung der entsprechenden Regelung in der Prospekt-Richtlinie zu unter-
nehmen?

13. Wo sieht die Bundesregierung generell Verbesserungsbedarf mit Blick auf
die Marktmissbrauchsrichtlinie, die Prospektrichtlinie und die Transparenz-
richtlinie?

14. Liegen der Bundesregierung Erfahrungen zum Maßnahmenpaket des Ge-
setzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungs-
rechts (UMAG) vor?

15. Ist es insbesondere gelungen, das „missbräuchliche Ausnutzen von Rechten
und Rechtsmitteln zu beschränken“ (Begründung der Bundesregierung zum
Entwurf des UMAG vom 14. März 2005, Bundestagsdrucksache 15/5092,
S. 10)?

16. Wenn der Bundesregierung (noch) keine Erfahrungen vorliegen, für wann
ist eine systematische Erhebung der Auswirkungen des UMAG geplant?

Berlin, den 4. Juli 2007

Dr. Guido Westerwelle und Fraktion


